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Störfallverordnung
(StFV) erfasst die
Gefahren 

Die Störfallverordnung ver-
langt, dass Betriebe, die
eine bestimmte Menge
von gefährlichen Stoffen,
Erzeugnissen oder Son-
derabfälle verwenden, ei-
nen Kurzbericht erstellen.
Das gilt auch für 

• Betriebe, in denen mit
gentechnisch veränder-
ten oder pathogenen
Mikroorganismen eine
Tätigkeit durchgeführt
wird, die nach der Ein-
schl iessungsverord-
nung vom 25.08.1999
der Klasse 3 oder 4 zu-
zuordnen ist;

• folgende Verkehrsträ-
ger, auf denen gefähr-
liche Güter transpor-
tiert oder umgeschlagen
werden: Eisenbahnanla-
gen, Durchgangsstras-
sen, Rhein.

Diese Kurzberichte wer-
den seit 1991 eingereicht.
Das Sicherheitsinspekto-
rat kontrolliert und beur-
teilt sie. Mit dem Gefah-
renpotential und der Be-
rücksichtigung der Umge-
bung wird abgeschätzt, ob
das mögliche Schaden-
ausmass tragbar ist.
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1.1 Übersicht
Gefahrenpotential
gemäss StFV

196 Kurzberichte gemäss Stör-
fallverordnung (StFV) (ohne
Betriebe mit Organismen) sind
im Risikokataster (C-RISK) er-
fasst. Die Übersichtskarte im
Anhang 2 zeigt, wo sich die Be-
triebe befinden. 

Aufgrund von wesentlichen Än-
derungen oder Neugründung
wurden folgende Kurzberichte
beurteilt:

• Bayer (Schweiz) AG,
Bau 935 A, B und C, Muttenz

• Bayer (Schweiz) AG,
Bau 946, Muttenz

• Christ Chemie AG, Aesch
• Clariant (Schweiz) AG,

Bau 916, Muttenz
• Clariant (Schweiz) AG,

Bau 922, Muttenz
• Clariant (Schweiz) AG,

Bau 938–2, Muttenz
• Clariant (Schweiz) AG,

Bau 957, Muttenz
• Clariant (Schweiz) AG,

Tanklager, Muttenz
• COBI-Container Terminal

Birsfelden, Birsfelden
• Coop PVZ Pratteln 

(Produktions- + Verteiler-
zentrale), Pratteln

• CTW Strassenbaustoffe AG,
Anschlussgleise; Muttenz

• Lamprecht Transport AG
Betreiber von Bau 25 der
Rohner AG, Pratteln

• Lamprecht Transport AG
Betreiber von Fasslager 
Bau 21 der Rohner AG,
Pratteln

• Novartis Pharma Schweizer-
halle AG, Bau 2106, Muttenz

• Novartis Pharma Schweizer-
halle AG, Bau 2112 und
2113, Muttenz

• Petroplus Tanklager AG,
Lagerhallen; Birsfelden

• Planzer Transport AG,
Hardstrasse 111, Birsfelden

• Rohner AG, Anschlussgleise,
Pratteln

• Schenectady Pratteln GmbH,
Anschlussgleise, Pratteln

• SOVAG, Sissach

1.2 Veränderung des
Gefahrenpotentials

Zwei Firmen, bzw. Untersu-
chungseinheiten reichten dem
Sicherheitsinspektorat zur be-
stehenden Risikoanalyse einen
Kurzbericht ein:
• Clariant (Schweiz) AG,

Tanklager, Muttenz
• Bayer (Schweiz) AG,

Bau 946, Muttenz

Die berechneten Schadenaus-
masse blieben gegenüber den
Risikoanalysen unverändert und
wurden mit Ausmassklassierung
«Störfall» eingestuft.

Drei Kurzberichte über An-
schlussgleise wurden beurteilt,
zwei davon entsprachen dem Ge-
fahrenpotential eines «Störfalls»:
• Rohner AG, Anschlussgleise,

Pratteln
• Schenectady Pratteln GmbH,

Anschlussgleise, Pratteln

Einer davon wurde mit der Aus-
massklassierung «Zwischenfall»
deklariert:
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Gefahrenpotential im Kanton Basellandschaft

Jahr Zwischenfall Störfall schwerer Störfall katastrophaler Störfall Total
1996 52 32 10 14 108
1997 66 52 12 14 144
1998 79 63 18 12 172
1999 83 62 18 12 175
2000 89 64 19 13 185
2001 91 68 19 13 191
2002 89 68 18 12 187
2003 89 68 18 13 188
2004 90 74 18 14 196

• CTW Strassenbaustoffe AG,
Anschlussgleise; Muttenz

Folgende Kurzberichte wurden
zum ersten Mal beurteilt:
• COBI-Container Terminal

Birsfelden, Birsfelden
• Lamprecht Transport AG 

Betreiber von Fasslager Bau 21
der Rohner AG, Pratteln

• Clariant (Schweiz) AG,
Bau 957, Muttenz

Das berechnete Schadenausmass
des COBI entspricht einem
«Zwischenfall». Die beiden ande-
ren Kurzberichte ergaben das Ge-
fahrenpotential eines «Störfalls».

Das Gefahrenpotential der Firma
Planzer Transport AG, Hardstras-

se 111 in Birsfelden vergrösserte
sich durch die Einlagerung eines
stark explosiven Stoffes. Die
Ausmassklassierung änderte von
einem «Zwischenfall» zu einem
«katastrophalen Störfall» (siehe
Anhang 1 Begriffserläuterung).

Das Hallenbad Muttenz konnte
aus dem Geltungsbereich der
Störfallverordnung entlassen wer-
den. Die bisherige Wasserdesin-
fektionsanlage benötigte druck-
verflüssigtes Chlor und wurde mit
dem Ausmass «Zwischenfall»
klassiert. Dank dem alternativen
Verfahren wurde das Gefahrenpo-
tential vermindert. 

Die Abbildung 1 und die dazuge-
hörende Tabelle zeigt die Verände-

rung des Gefahrenpotentials der
letzten 9 Jahre und wie die 196
Kurzberichte mit den Umgebungs-
daten und vorhandenen Stoffen
klassiert wurden. Bei 14 Betrieben
wird das Schadenausmass als «ka-
tastrophaler Störfall» beurteilt. 

1.3 Stand Einsatzpläne

Von 293 Firmen, die einen Ein-
satzplan erstellen müssen, sind
drei Pläne bis heute nicht kom-
plett. 

9 Firmen mussten wegen bau-
lichen Änderungen ihren Ein-
satzplan aktualisieren. Weitere
vier müssen ihren Einsatzplan
aufgrund eines Einrichtungsbe-
gehrens anpassen.
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Die Firma Petroplus Tankstorage
AG, Birsfelden, hat über die Be-
ladestationen für Tankwagen,
Bahnabfüll- und Entladestatio-
nen, über Rohrleitungssysteme,
Pumpen und Stehtanks, sowie die
Benzinrückgewinnungsanlage
mit Gaspendelsystem als Ersatz
für die bestehenden Risikoermitt-
lungen von 1989 und 1992 eine
neue Risikoermittlung verfasst.
Die Beurteilung des Risikos, un-

Im Jahr 1989 erstellte die ehem.
Sandoz Produkte (Schweiz) AG,
Werk Muttenz eine Risikoermitt-
lung über ihr Tanklager im Auha-
fen. Im Rahmen von Firmenneu-
gründungen und der Fusion der
Sandoz (Schweiz) AG mit der
Ciba-Geigy AG ist seit 1995 die
Clariant (Schweiz) AG verant-
wortlich für den Betrieb des
Tanklagers. Die Situation der ge-
lagerten Stoffe hat sich wesent-
lich verändert – daher musste das
Sicherheitsinspektorat das Tank-
lager neu beurteilen. Bisher war
das Risiko der Tankanlage in der
Risikomatrix des Kantons Basel-
Landschaft im Bereich Risiko
«klein» mit der Wahrscheinlich-
keit «selten» und einem Schaden-
ausmass «Zwischenfall» klas-
siert. Die Neubeurteilung erfolgte
mit einem Kurzbericht gemäss
Art. 3 der StFV. Die Einschätzung
des Schadenausmasses ergab
nach den kantonalen Richtlinien
eine Klassierung als «Störfall».
Mit den vorhandenen Sicherheits-
massnahmen sind bei einem Er-
eignis keine schweren Schädi-
gungen für die Bevölkerung oder
die Umwelt zu erwarten. Der Be-
trieb musste deshalb keine neue
Risikoermittlung erstellen.

Störfallverordnung beurteilt Risiken

In Kurzberichten werden die Gefahren aufgezeigt. Wenn sich bei der Beurteilung heraus-
stellt, dass die Bevölkerung und die Umwelt schwer geschädigt werden könnten, muss der
Betrieb eine Risikoermittlung erstellen. Darin wird festgehalten, wie wahrscheinlich ein Er-
eignis ist, und ob das Risiko tragbar oder nicht tragbar ist.

Bereits 1993 wurden Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken1 erstellt. Darin
sind die Kriterien und Begriffe genau definiert. Diese Richtlinien können beim Sicherheitsin-
spektorat bezogen oder auf dem Internet abgerufen werden: www.bl.ch/sit

Abbildung 2: Bemerkungen zu den Abweichungen in der Risiko-
matrix 2004 im Vergleich zu 2003
* (-) Risikoermittlung ehem. Sandoz AG (Schweiz) Bau 872 Tanklager Auhafen

(+) Risikoermittlung Petroplus Tankstorage AG 

ter Berücksichtigung der vorhan-
denen Sicherheitsmassnahmen,
hat eine Klassierung als klein er-
geben. Ein mögliches Ereignis
führt zu einem «seltenen Zwi-
schenfall» und ist somit gemäss
Risikomatrix BL tragbar.

Die Zusammenfassungen zu-
handen der Öffentlichkeit und
die Kontrollberichte sind im An-
hang 3 vollständig beigelegt.

häufig  

gelegentlich  4 2

selten  24* 16 2

sehr selten 6 4

Zwischen-
fall 

Störfall schwerer
Störfall 

katastr. 
Störfall 

Risiko HOCH Risiko MITTEL Risiko KLEIN 

Die Graphik zeigt die Resultate der seit 1990 beurteilten Risikoermittlungen.  
Das Risiko wird mit Ausmass x der Eintretenswahrscheinlichkeit berechnet.  

Die Definitionen sind im Anhang 1 erläutert. 

1 LR-Vorlage Nr. 93/29: Vorlage an den Landrat betreffend Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom 2. Februar 1993
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Umgang mit Organismen

Die Einschliessungsverordnung (ESV) regelt den Umgang mit
Organismen, insbesondere mit gentechnisch veränderten
oder pathogenen Organismen in geschlossenen Systemen.
Darin wird vorgeschrieben, für welche Tätigkeiten welche An-
forderungen erfüllt und welche Unterlagen eingereicht werden
müssen. Die Bundesbehörde ist die zentrale Vollzugsstelle
dieser Verordnung. Sie müssen allfällige Stellungnahmen der
Standortkantone berücksichtigen. Die Kantone überwachen
und kontrollieren die Betriebe. Die ESV wurde am 28.08.1999
in Kraft gesetzt.

Unter die Störfallverordnung fallen Betriebe, in denen mit
gentechnisch veränderten oder pathogenen Mikroorganis-
men eine Tätigkeit durchgeführt wird, die nach ESV der
Klasse 3 oder 4 zuzuordnen ist.

3.1 Einschliessungs-
verordnung (ESV)

Im Jahr 2004 wurden von der
Kontaktstelle Biotechnologie
dem Sicherheitsinspektorat fol-
gende Meldungen weitergeleitet:
• Meldung A020069/1; 

Forschungsinstitut am 
Goetheanum, Dornach

• Meldung A040071/1; 
Gymnasium Münchenstein;
Münchenstein

• Meldung A040095/2; 
Aprentas; Muttenz

• Meldung A040156/1; 
Actelion Pharmaceuticals
Ltd; Allschwil

• MeldungA010377/1; Fach-
hochschule beider Basel; Basel

• Meldung A040166 /2; 
RCC Ltd.; Itingen

Das Sicherheitsinspektorat über-
prüfte die Meldungen, inspizier-
te die Firmen, sofern es erforder-
lich war, und verfasste Stellungs-
nahmen zuhanden des Bundes.

Bei folgenden Betrieben 
• Actelion Pharmaceuticals

Ltd., Allschwil
• Fachhochschule beider Basel,

Muttenz

• Coop Schweiz Zentrallabor,
Pratteln

• MyoContract AG; Liestal
• Kantonales Laboratorium

BL, Liestal
• RCC Ltd., Füllinsdorf
• Aprentas, Muttenz
• Bioreba, Reinach
• MicroBios, Münchenstein
wurde jeweils während einer Be-
triebskontrolle u.a. überprüft, ob 
– der gemeldete oder bewilligte

Umgang mit Organismen der
effektiven Tätigkeit entspricht;

– die technischen und die orga-
nisatorischen Sicherheitsmass-
nahmen eingehalten werden;

– der Betrieb garantieren kann,
dass die Organismen das ge-
schlossene System nicht le-
bendig verlassen können;

– sich die Mitarbeitenden be-
wusst sind, welche Risiken
die Organismen bergen.

Somit wurden bis im Jahr 2004
alle Betriebe kontrolliert bei
denen eine oder mehrere Tätig-
keiten mit geringem oder mässi-
gem Risiko durchgeführt wer-
den. Abbildung 3 zeigt auf, in
welchen Bereichen wieviele Tä-
tigkeiten stattfinden und in wel-
cher Klasse diese eingeteilt sind.

Abbildung 3: Einteilung der aktiven Tätigkeiten gemäss ESV im Vergleich zum Vorjahr

Klasse Forschung/Unterricht Diagnostik Bedeutung der Einteilung
andere

1 13 (2003:11) 0 Tätigkeit, bei der kein oder ein vernach-
lässigbares Risiko besteht.

2 9 (2003:7) (2003:6) Tätigkeit, bei der ein geringes Risiko besteht.
3 0 (2003:2*) 1 (2003:1) Tätigkeit, bei der ein mässiges Risiko besteht.
4 0 0 Tätigkeit, bei der ein hohes Risiko besteht.

* Bei einem dieser Bewilligungsgesuche fiel die Stellungsnahme des Sicherheitsinspektorates negativ aus. Die Tätigkeit wird bis
heute nicht ausgeführt.
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Das aktuelle Verzeichnis aller Meldungen und Gesuche kann im Internet unter 
http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_biotechnologie/national/ouc/registre/index.html 
abgerufen und sortiert nach Jahr, Nummer, Kanton, Organisation etc. eingesehen werden.

3.2 Störfallverordnung

Die RCC Ltd. in Füllinsdorf ver-
zichtet auf Tätigkeiten mit
«mässigem» Risiko. Das Labor
der Sicherheitsstufe 3 wurde ab-
gerissen. Somit werden in der
RCC Ltd. in Füllinsdorf nur
noch Tätigkeiten durchgeführt,
bei denen ein «geringes» Risiko
besteht. 

Aufgrund ihrer Tätigkeiten mit
Mikroorganismen fällt nur die
Firma Viollier AG, Allschwil, in
den Geltungsbereich der Stör-
fallverordnung. Ob eine Risi-
koermittlung erstellt werden
muss, wird im 2005 beurteilt.

Eine Übersichtskarte über die
Standorte der Betriebe ist im
Anhang 4. 

Das Friedrich Miescher Institut
hat seine Räumlichkeiten auf
dem Klushof in Aesch stillge-
legt, somit entfällt dort eine Tä-
tigkeit der Klasse 1.

Das Gefährdungspotential im
Kanton Basel-Landschaft ist
gemäss heutigem Kenntnis-

stand bis auf einen Betrieb ge-
ring. 

Die Tätigkeit dieses Betriebes
wird mit dem Gefährdungspo-
tential «mässig» eingestuft.

Die laufende Entwicklung wird
gemäss Leistungsauftrag weiter
verfolgt. Unter den inspizierten
Firmen gab es mehrheitlich ein-
wandfreie Betriebe. In einigen
Fällen wurden organisatorische

Verbesserungen, wie das Er-
weitern bzw. Verbessern des
Sicherheitskonzeptes, angefor-
dert.

Dank Betriebsinspektionen wird
nur eine kleine Dunkelziffer von
nicht gemeldeten Betrieben er-
wartet. Bei einer Inspektion, bei
welcher abgeklärt werden sollte,
ob die Firma unter die Störfall-
verordnung fällt, wurde ein sol-
cher Fall entdeckt.

Beispiel eines bekannten Organismus: E-coli 0815.
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4.1 Störfallverordnung
und Verkehrswege

Der Anhang 5 zeigt auf, welche
Vollzugsstellen für die einzelnen
Verkehrswege zuständig sind
und wieweit die Störfallverord-
nung im Bezug auf den Trans-
port gefährlicher Güter umge-
setzt ist. 

4.1.1 Strasse

Massnahmenbericht Durch-
gangsstrasse

Die vom Landrat bewilligten
mobilen Ölsperren, zur Realisie-
rung in den Jahren 2004–2006,
sind aufgrund der Finanzen
vom Amt für Umweltschutz
und Energie noch nicht realisiert
worden. In Einzelfällen wurden
vom Tiefbauamt Sicherheits-
massnahmen aus dem Massnah-
menbericht Durchgangsstrassen
ausgeführt.

Nationalstrasse A2 
Basel – Augst

Im Rahmen des Projektes
UplaNS (Unterhaltsplanung Na-
tionalstrasse) wurde über den
Abschnitt Basel-Augst der Na-
tionalstrasse A2 ein Kurzbericht
über den Transport gefährlicher
Güter nach Störfallverordnung
erstellt. Mit der Beurteilung des
Kurzberichtes wurde festgehal-
ten, dass eine Reihe von allge-
meinen Sicherheitsmassnahmen
nach Art. 3 der Störfallverord-
nung innerhalb des Projektes
EABA (Erhaltungsabschnitt Ba-
sel-Augst) zu realisieren sind. In
einer Risikoermittlung wird das
Tiefbauamt im 2005 die Risiken
durch den Transport gefähr-
licher Güter in diesem Abschnitt
aufzeigen.

4.1.2 Schiene

Die jahrelange Pendenz, die Ri-
siken auf dem Rangierbahnhof
Muttenz zu analysieren, wurde

nun durch eine Verfügung des
Bundsamtes Verkehr (BAV) an
die SBB AG konkretisiert. Bis
Ende 2005 wird die SBB AG
nun für die Indikatoren Bevölke-
rung, Grundwasser und Oberflä-
chengewässer eine Risikoer-
mittlung erstellen und zur Prü-
fung und Beurteilung einrei-
chen. 

Das BAV und die SBB AG haben
eine Neubeurteilung der offenen
Strecke mit Segmenten im nicht
akzeptablen Risikobereich vor-
genommen. Für die beiden Seg-
mente im Bereich des Bahnhofs
Muttenz liegen nun die Werte,
ohne Berücksichtigung der Fahr-
ten durch den Rangierbahnhof
Muttenz, im Übergangsbereich
des W/A-Diagrammes. Die SBB
möchten jetzt keine Risikoer-
mittlung erstellen, sondern mög-
liche allgemeine Sicherheits-
massnahmen nach Art. 3 der
Störfallverordnung prüfen.

4.1.3 Rhein

Die Beurteilung der Risikoer-
mittlung Rhein (siehe Jahresbe-
richt 2003) konnte mit Schrei-
ben an die für die Umsetzung
der Sicherheitsmassnahmen zu-
ständigen Stellen (Tiefbauamt
BL, Kraftwerk Birsfelden AG
und Rheinschifffahrtsdirektion
Basel) abgeschlossen werden.
Ferner wurde die Schweizeri-
sche Delegation der Zentral-
kommission für die Rheinschiff-
fahrt (ZKR) über die angeordne-
ten Sicherheitsmassnahmen im
Rheinabschnitt Landesgrenze

Transportrisikoanalyse
Strasse BL (TRA)

Die TRA wurde im Auftrag
des Landrates zwischen
1991 und 1994 erstellt und
analysiert die Risiken
durch den Transport ge-
fährlicher Güter auf den
Nationalstrassen und übri-
gen Durchgangsstrassen
im Kanton Basel-Land-
schaft. Bei 87 Strassen-
segmenten, was rund ei-
nem Drittel der untersuch-
ten Strassen entspricht, ist
das Risiko hoch. 1998
wurde die TRA vom Land-
rat zur Kenntnis genom-
men und die Erstellung
des Massnahmen-Be-
richts Durchgangsstras-
sen bewilligt. Mit bau-
lichen, technischen und
organisatorischen Mass-
nahmen soll das beste-
hende hohe Risiko in ei-
nen tragbaren Bereich
verschoben werden. Der
Landrat hat den Bericht
2002 zur Kenntnis genom-
men.
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bis Auhafen BL informiert und
gebeten, die Forderung nach
Doppelhüllenschiffen für den
Transport gefährlicher Güter auf
dem Rhein bei der ZKR mit
Nachdruck zu vertreten. Das Be-
urteilungsverfahren nach Stör-
fallverordnung ist somit abge-
schlossen.

4.2 Gefahrgutbeauf-
tragtenverordnung
(GGBV) 

ler beim Ausfüllen der VVS-Be-
gleitscheine und Beförderungs-
papieren entdeckt. Diese konn-
ten direkt besprochen und korri-
giert werden. Die Qualität der
kontrollierten Jahresberichte
war unterschiedlich. Eine Vorla-
ge für den Jahresbericht und für
den Unfallbericht ist auf der Ho-
mepage des ASTRA (Version
vom 20. Februar 2004) zu fin-
den:

http://www.astra.admin.ch/
media/gefahrengut/
ggbv_erlaeuterungen_d.pdf

Der Vorsitz der Untergruppe
GGBV (eine Untergruppe der
AG TgG Schweiz) wird durch
das SIT wahrgenommen. Falls
Fragen oder Probleme vorlie-
gen, welche gesamtschweize-
risch von Interesse sind, können
diese in der UG GGBV behan-
delt werden. Solche Themen
können dem Sicherheitsinspek-
torat gemeldet werden.

Inspektionen

Zur Terminplanung einer In-
spektion wird der /die Gefahr-
gutbeauftragte (GGB) kontak-
tiert. Zur Überprüfung der Auf-
gaben und Pflichten der Unter-
nehmung und der /s GGB ist
auch die Anwesenheit eines
Mitglieds der Geschäftsleitung
(Vertretung) und der gefahrgut-
verantwortlichen Personen not-
wendig. Die Checkliste, welche
Fragen aus der Verordnung ent-
hält, wird zusammen durchgear-
beitet. Stichprobenartig wird die

Dokumentation (Jahresbericht,
Beförderungspapier, VVS-Be-
gleitschein, Schulungsunterla-
gen etc.) überprüft. Danach fin-
det eine Betriebsbegehung statt.
Eventuell erfasste Mängel wer-
den besprochen, Massnahmen
und Termine werden festgelegt.
Dies wird in einem Auditbrief
festgehalten.

Aufgedeckte Mängel

a) nicht codierte Fässer
Bei einem Rundgang wurden
nicht-codierte Fässer entdeckt,
welche aus Asien angeliefert
wurden. Da das Gefahrgut für
den Weitertransport zum Kun-
den nicht umgefüllt werden
konnte, musste eine Sonderbe-
willigung beim ASTRA bean-
tragt werden.

b) Baustellentanks
Während einer Besichtigung
wurde ein falsch bezettelter Bau-
stellentank gezeigt. Des Öfteren
wurden auch Fragen diesbezüg-
lich an das SIT gerichtet. Hier ei-
nige grundsätzliche Bemerkun-
gen zu den Baustellentanks:

Baustellentanks sind Tanks und
keine Versandstücke, fallen da-
her noch unter die GGBV (Frei-
stellung momentan in der Ver-
nehmlassung). Sie können ge-
mäss SDR 1.1.3.6.3 b transpor-
tiert werden. Die Kennzeich-
nung richtet sich nach Kapitel
5.3 ADR. Die Grosszettel (Pla-
cards) müssen an beiden Längs-
seiten und an jedem Ende ange-
bracht werden. Die Flamme auf

Die GGBV trat am 1. Juli
2001 in Kraft. Mit einer
Übergangsfrist bis Ende
2002 waren die unterstell-
ten Unternehmungen ver-
pflichtet, den Gefahrgut-
beauftragten zu ernennen
und ihn dem Sicherheits-
inspektorat mit der Ausbil-
dungsbescheinigung zu
melden.
Das Ziel der GGBV ist die
Verminderung von Gefah-
ren beim Umgang mit ge-
fährlichen Gütern (Verpa-
cken, Laden, Befördern,
Entladen) durch Ausbil-
dung und Einsatz eines
qualifizierten Verantwort-
lichen: den Gefahrgutbe-
auftragten (GGB).

Im Kanton Basel-Landschaft
sind betreffend GGBV 247 Be-
triebe gemeldet. Diese Firmen
werden von 148 offiziell er-
nannten Gefahrgutbeauftragten
(GGB) betreut. Im 2004 wurden
über 70 Inspektionen durchge-
führt. Oft wurden kleinere Feh-
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falsches Beispiel: richtig:

dem roten Diamant weist auf die
Gefährlichkeit des Gutes hin. Es
handelt sich um einen entzünd-
baren flüssigen Stoff. Auf der
orangenfarbenen Tafel ist die
UN-Nummer 1202 und die
Kemmlerzahl 30 abgebildet. Bei
UN1202 handelt es sich um Die-
selkraftstoff und 30 weist auf die
Gefahr (Entzündbarkeit) hin.
Ausserdem muss ein Tankschild
(ADR 6.8.2.5/SDR 6.12.3.3)
und ein Betreiberschild (ADR
6.8.2.5.2) angebracht sein.

Ein ADR-konformes Beförde-
rungspapier und Feuerlöscher
von mindestens 2 kg auf der Be-
förderungseinheit werden auch
bei der Freistellung gemäss Ab-
satz 1.1.3.6.3 ADR benötigt. Bei
einem Fassungsraum von maxi-
mal 1150 l entfallen:
• orange Tafeln an der Beför-

derungseinheit
• ADR-Bescheinigung des

Fahrzeuglenkers

• schriftliche Weisungen
• erhöhte Haftpflichtversiche-

rung
• besondere Ausrüstung

Die Polizei hat angekündigt,
dass nun vermehrt Baustellen-
tanks kontrolliert werden. Der
Verband der Bauunternehmer
der Region Basel plant im Jahr
2005 eine Informationstagung
in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei und dem SIT, um ihre Mit-
glieder zu schulen.

c) unkorrektes Beförderungs-
papier, falsche Klassierung,
falsche Lagerung

Mehrere Begebenheiten haben
zur Lokalisation eines problema-
tischen Gefahrgutgemisches ge-
führt. Dieses Gemisch wurde
entwickelt, um versehentlich
ausgetretenes Öl auf dem Meer
abzufackeln. Es entzündet sich,
wenn es in Kontakt mit Wasser
kommt und fackelt das Öl ab.

Zurück bleibt eine stark basische
Schlacke. Der Besitzer fand trotz
vielversprechenden Testresulta-
ten in den letzten Jahren keinen
Käufer. Jahrzehnte lang wurde
dieses Gemisch in der Nordwest-
schweiz gelagert. Intensive Ab-
klärungen haben gezeigt, dass
die Klassifizierung unvollstän-
dig und die dazugehörigen Pa-
piere grosse Mängel aufweisen.
Die Transportpapiere wurden so-
fort korrigiert. Die folgenden
Bilder zeigen die Abbrennversu-
che, welche einerseits zur Ab-
schätzung der Aktivität, korrek-
ten Lagerung, Klassierung des
Gefahrguts und andererseits zum
Testen der Entsorgungsmöglich-
keiten durchgeführt wurden. 

Das Gemisch wurde zusätzlich
zur Klasse 4.2 zugeordnet, und
eine korrekte Lagerung ist be-
reits erfolgt. Die ersten Abklä-
rungen zur Entsorgung sind
schon in die Wege geleitet.
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Wird das Fass offen stehen gelassen, so entzündet
sich das Gemisch innert Minuten von selbst.

Anzündversuche mit Bunsenbrenner waren
erfolglos.

Kontakt mit Wasser führt zum explosionsartigen
Abbrennen.

Das Gemisch reagiert nicht mit Kohlendioxid.

Ausblick
Da die Verordnung noch relativ
jung ist, ist die Nachfrage an In-
formation immer noch gross.
Durch Vorträge und Erfahrungs-
austausch an Gefahrgut-Treffs,
Gefahrgut-Runden oder Ver-
sammlungen von Verbänden
wird der Bedarf, den personellen
Ressourcen entsprechend, so gut
wie möglich abgedeckt. Im Jahr

2005 sind wieder 1 bis 2 Inspek-
tionen wöchentlich geplant.
Laufend werden neue Firmen
angeschrieben und auf das The-
ma Gefahrgut aufmerksam ge-
macht. Das Sicherheitsinspekto-
rat legt Wert darauf, dass die In-
spektionen nebst der kritischen
und aufmerksamen Kontrolle
auch als Erfahrungsaustausch
dienen.
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5.1 Auflösung des 
C-Piketts / Neuorga-
nisation der Chemie-
fachberatung 

An dieser Stelle hat das Sicher-
heitsinspektorat seit 15 Jahren
regelmässig über den Einsatz des
C-Piketts und der kantonalen
Chemiefachberater berichtet. 

Mit dem Abschluss eines «Ver-
trags über die Hilfeleistung und
die Bewältigung von A-, B-, C-
Ereignissen im Kanton Basel-
Landschaft; Neuorganisation
der Chemiefachberatung» zwi-
schen dem Kanton Basel-Land-
schaft, vertreten durch den Re-
gierungsrat und der Johnson
Controls IFM AG, Emergency
Services, Basel beendet das C-
Pikett unter Leitung des Sicher-
heitsinspektorats seine seit 1990
durchgeführte Beratung der
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Kantonalen Ereignisdienste bei
Störfällen und Ereignissen mit
radioaktiven oder chemischen
Stoffen.

Das Sicherheitsinspektorat dankt
an dieser Stelle allen Mitgliedern
des C-Pikett für ihren unermüd-
lichen Einsatz zugunsten des
Kantons Basel-Landschaft. Sie
alle haben neben ihren beruf-
lichen Verpflichtungen in der
kantonalen Verwaltung auf frei-
williger Basis und unter Verzicht
von Freizeit bis zum Schluss alle
kantonalen Ereignisdienste kom-
petent bei Ereignissen mit che-
mischen Stoffen beraten.

Gemäss Vertrag übernehmen die
Chemiefachberater der Johnson
Controls IFM AG, Emergency
Services, Basel und die Chemie-
wehr BL diese verantwortungs-
volle Aufgabe. Für die Bevölke-

rung bleibt die Sicherheit wei-
terhin gewährleistet. Dem Si-
cherheitsinspektorat verbleibt
die Aufgabe, die Ausbildung der
Chemiefachberater fachlich zu
unterstützen. 

Im 2004 fand an je zwei halben
Tagen eine erste Information
und Ausbildung statt. Die exter-
nen Chemiefachberater waren
bisher bei Störfällen und Ereig-
nissen in ihren eigenen Werksa-
realen im Einsatz. Sie wurden
auf ihre Aufgaben zugunsten
der kantonalen Ereignisdienste
eingeführt, die heute das gan-
ze Kantonsgebiet Basel-Land-
schaft umfassen. Die bestehen-
den Unterlagen des C-Piketts
wurden vom Sicherheitsinspek-
torat der Johnson Controls IFM
AG, Emergency Services, Basel
und der Chemiewehr BL zur
Verfügung gestellt. 
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Abbildung 4: Die Auswertung der Störfälle und Ereignisse. 
Es ist zu hoffen, dass der erfreuliche Trend auch im Jahr 2005 anhält.
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5.2 Störfälle und
Ereignisse

Im Jahr 2004 haben auf dem Kan-
tonsgebiet Basel-Landschaft 20
nennenswerte Ereignisse stattge-
funden. Dieser Wert liegt unter
dem langjährigen Durchschnitt
von 25 Ereignissen pro Jahr (sie-
he Abbildung 4).

Mit Ausnahme der Explosion im
Dezember 2004 waren keine
schweren Personenschäden zu
verzeichnen. Ein Störfall im
Sinne der StFV hat sich nicht er-
eignet. Das Schutzziel «Keine
Lebensgefährdung und kein
bleibender Schaden für Mensch
und Umwelt» konnte eingehal-
ten werden. 

Der Anhang 6 enthält örtliche
und zeitliche Angaben über die-
se Ereignisse sowie Aussagen zu
den Auswirkungen und eine Be-
wertung des Risikos. 

Ein Einsatz soll speziell erwähnt
werden, weil er die Sensibili-

sierung unserer Zivilisationsge-
sellschaft aufgrund von Ereig-
nissen aus der Vergangenheit
wiedergibt. 

Am 3. Dezember 2004 kurz vor
11.00 Uhr erhielt das Sicher-
heitsinspektorat einen Anruf der
Alarmzentrale der Polizei Ba-
selland. In einem Lagergebäude
der Chemischen Industrie in
Schweizerhalle wurden mehrere
Plastikbeutel mit einem weissen
Pulver gefunden. Diese Beutel
befanden sich in Fässern ei-
ner Retoursendung von grünem
Farbstoffpulver aus dem Ost-
block. Die sensibilisierte Person
hat den unerwarteten Inhalt als
Anthrax-Pulver verdächtigt –
wie dies in der Vergangenheit im
Ausland bereits vorgefallen ist.
Die sofort alarmierten Vorge-
setzten der Firma reagierten vor-
bildlich: die Personen in den be-
troffenen Räumen wurden eva-
kuiert und die Lüftung wurde
abgestellt. Durch die Chemie-
wehr wurden Substanzproben
entnommen. Die Proben wurden

gleichzeitig auf die vier Ver-
dachtsmomente (radioaktive
Substanz, Drogen, Organismen
und chemische Substanz) ana-
lysiert. Die Analysenmethoden
dauerten unterschiedlich lang.
Bereits nach vier Stunden stand
das Resultat jedoch fest: das
weisse Pulver ist nicht radioak-
tiv, enthält keine Drogen und
insbesondere auch kein Anthrax,
sondern es reagiert positiv auf
einen Stärkenachweis.

Die Erfahrung aus diesem Er-
eignis «unbekannte Substanz =
Verdacht auf Anthrax» für den
Kanton Basel-Landschaft ist po-
sitiv. Dank der funktionierenden
Zusammenarbeit mit der lokalen
chemischen Industrie ist er in
der Lage, auch in einem höchst
undenkbaren Fall eines Bioter-
ror-Anschlags überaus rasch,
mögliche Gefährdungen für
Mensch und Umwelt zu erken-
nen, Sofortmassnahmen zu er-
greifen und allenfalls notwendi-
ge Massnahmen zur Bewälti-
gung einzuleiten.
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denkbare resultierende Umwelt-
belastung im Störfall.
Sie stellen fest, dass die Störfall-
szenarien zwar nicht vollstän-
dig, die dargestellten aber plau-
sibel, nachvollziehbar und als
«schlimmst möglichen Störfäl-
le» beschrieben sind. Das ge-
plante Vorhaben kann als genü-
gend aussagekräftig erachtet
werden. Die Abschätzung der
Schadenausmasse hat ergeben,
dass ein schwerer Störfall aus-
geschlossen werden kann. Für
das vorgesehene Projekt resul-
tiert gemäss den Beurteilungs-
grundlagen deshalb ein «Risiko
Mittel». Die Auflagen des Si-
cherheitsinspektorates wurden
im Rahmen des UVP begründet
formuliert. 

Der Gasverbund Mitteland
(GVM) und die Industriellen
Betriebe Basel (IWB) haben im
September 2004 beim Bundes-
amt für Energie das Plangeneh-
migungs-Projekt für einen Erd-
gasröhrenspeicher mit Stand-
ort in Allschwil und für die
Erweiterung der bestehenden
Druckreduzier- und Messstation
(DRM-Station) Schönenbuch
eingereicht. Das Projekt eines
Erdgasröhrenspeichers in All-
schwil soll längerfristig die Ver-
sorgung der Region Basel mit
Erdgas sicherstellen und gleich-
zeitig die beiden Erdgaskugel-
speicher in Kleinhüningen und
Pratteln ersetzen, welche vor un-
gefähr 30 Jahren ausserhalb be-
siedelter Gebiete erstellt wur-
den. Inzwischen befinden sie

Die Kommission zur Beurtei-
lung von Risikoermittlungen
(KOBERI) hat an drei Sitzungen
folgende Risikoermittlungen be-
raten:

• Risikoermittlung Petroplus
Tankstorage AG, Birsfelden

• Risikoermittlung Vopak
(Schweiz) AG, Birsfelden 

Informationen zur Risikoermitt-
lung Petroplus Tankstorage AG
und die Beurteilung sind im Ka-
pitel 3 und Anhang 3 darge-
stellt. Die abschliessende Beur-
teilung der Risikoermittlung Vo-
pak (Schweiz) AG findet im Jah-
re 2005 statt.

Die KOBERI hat das Sicher-
heitsinspektorat ebenfalls bei
Vorhaben und Projekten bera-
ten, die erstmalig im Kanton Ba-
sel-Landschaft gebaut werden
sollen. Das Projekt einer Bio-
gasanlage in Pratteln stellt ei-
nen derartigen Fall dar. Die
Elektra Baselland (EBL) hat im
Jahr 2003 begonnen, ein Projekt
unter dem Namen «Biogas
Nordwestschweiz, Vergärungs-
anlage Pratteln» zu entwickeln
und zu realisieren. Für das Pro-
jekt musste ein Umweltverträg-
lichkeitsbericht erstellt werden,
der auch ein Kapitel Betriebs-
unterbrüche und Störfälle ent-
hält. Die Kommission zur Beur-
teilung von Risikoermittlungen
und das Sicherheitsinspektorat
beurteilten die im Bericht zur
Umweltverträglichkeit beschrie-
benen Störfallszenarien und die

sich inmitten von Industrie- und
Gewerbezonen. Dadurch stellen
diese beiden Speicher ein zu-
nehmendes Risiko für die Um-
gebung dar. Die Unterlagen
wurden von der KOBERI zu-
sammen mit dem SIT und in An-
wesenheit von Vertretern der
Projektanten daraufhin über-
prüft, ob das Schutzziel des
Kantons Basel-Landschaft ge-
mäss den Richtlinien2 des Land-
rates eingehalten werden. Dar-
aus resultierten folgende Fest-
stellungen: Die im Umweltver-
träglichkeitsbericht dargestell-
te Situation ist grundsätzlich
nachvollziehbar. Als denkbares
Worst Case Szenarium des Erd-
gasröhrenspeichers wird das
Versagen eines Speicherrohres
angenommen. Der gesamte In-
halt des Speicherrohres tritt
innerhalb weniger Sekunden
aus, vermischt sich mit der Luft
und entzündet sich. Das Gas/
Luftgemisch brennt als Feuer-
ball ab. 

Als Worst Case Szenarium der
DRM-Station wird ein Gasaus-
tritt aus einem kleinen Leck mit
Bildung eines verdämmten Gas-
Luft-Gemisches angenommen.
Bei einer Zündung innerhalb der
Station kann eine Explosion ent-
stehen, die Überdruck und
Trümmerwurf verursacht. 

Beim Worst Case Szenarium der
Füll- und Entnahmeleitung wird
das Versagen des Rohrs mit ei-
nem Leck in der Grösse des dop-
pelten Rohrquerschnitts ange-

2 LR-Vorlage Nr. 93/29: Vorlage an den Landrat betreffend Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom 2. Februar 1993
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nommen. Die Gasmenge, wel-
che innerhalb von 20 Sekunden
austritt, entzündet sich und
brennt als Feuerball ab. 

Die für diese drei Ereignisse be-
rechneten maximalen Gefähr-
dungsdistanzen für Personen,
Gebäuden und die Radien für
Todesfälle und Verletzte sind
richtig.

Die Eintretenswahrscheinlich-
keiten wurden gemäss Rahmen-
bericht3 abgeschätzt.

Eine Schadensausmassabschät-
zung für die drei denkbaren
Störfallszenarien der drei An-
lagen Erdgasröhrenspeicher,
Druckreduzier- und Messstation
(DRM) und Füll- und Entnah-
meleitung mit zukünftiger er-
höhter Bevölkerungsdichte in
der Umgebung, wie dies in
unserer Stellungnahme vom
9. Februar 2004 zur Vorunter-
suchung und Pflichtenheft für
die Hauptuntersuchung (datiert
vom 17. Dezember 2003) ver-
langt wurde, ist erfolgt.

Das Risiko wurde gemäss Beur-
teilungskriterien I zur Störfall-
verordnung StFV, September
1996 für beide Fälle (bestehende
und zukünftige Bevölkerungs-
dichte) in einem WA-Diagramm
dargestellt. Es ist ersichtlich,
dass im schlimmsten Fall mit
rund neun Todesfällen zu rech-
nen ist. Die Summenkurve liegt

im akzeptablen Bereich. Bei An-
wendung der Richtlinen2 resul-
tiert ein schwerer Störfall für
Personen (einzelne Todesfälle)
und die gesamte Anlage liegt im
Bereich RISIKO MITTEL (auch
für die Indikatoren Boden und
Ökologiesysteme).

Im Umweltverträglichkeitsbe-
richt, Teilbericht Störfallvorsor-
ge sind keine Angaben betref-
fend Ursachen der Worst Case
Szenarien enthalten. Anlässlich
der Prüfung mit der KOBERI
wurden als Verursacher für Stör-
fälle «Flugzeugabsturz» und
«Erdbeben» diskutiert.

Die Wahrscheinlichkeit eines
Flugzeugabsturzes auf den Erd-
gasröhrenspeicher liegt gemäss
Risikoanalyse4 sowohl für das
Referenzszenario 1999/2000 als
auch für das Prognoseszenario
2010 in der Grössenordnung
von 10–8 bis 10–7. Die gesamten
Anlagen liegen in Reichweite
der südlichen Abflugroute
(Richtung 16) und der Anflug-
route aus allen Richtungen. Die-
se Wahrscheinlichkeit ist um ei-
ne Zehnerpotenz grösser als die
im Bericht ausgewiesene Wahr-
scheinlichkeit von 6.98–9 pro
10 m und Jahr für den Erdgas-
röhrenspeicher und könnte den
Verlauf der Summenkurven ne-
gativ beeinflussen.

Der Einfluss eines Erdbebens
kann anhand des Geologisch-

Hydrogeologischen Berichts zur
UVP, abgeschätzt werden. Ge-
mäss Aussagen der Projektanten
wurde dieses Naturereignis bei
der Standortauswahl bereits be-
rücksichtigt. Die Wiederho-
lungsrate für schwere Erdbeben
in der Region liegt nach neusten
Berechnungen des Schweizeri-
schen Erdbebendienstes im
Intervall von 1000 Jahren. Es
kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass starke Erdbeben die
Anlagen beschädigen. Die Sum-
menkurve könnte genauso wie
bei einem Flugzeugabsturz ne-
gativ beeinflusst werden. Das
Sicherheitsinspektorat und die
KOBERI sind der Ansicht, dass
dem Projekt am vorgesehenen
Standort zugestimmt werden
kann. Folgende Überlegungen
wurden für diese Beurteilung
mitberücksichtigt:
• Am Standort «Allschwil»

entsteht im Vergleich zu allen
früher vorgesehenen Standor-
ten ein viel kleineres Risiko.

• Die zwei bestehenden Kugel-
speicher mit einem nicht
mehr akzeptierbaren Risiko
in den bevölkerungsreichen
Gebieten Kleinhüningen und
Pratteln können entfernt wer-
den. 

Das Sicherheitsinspektorat und
die KOBERI haben in ihrer Stel-
lungnahme zuhanden der Bewil-
ligungsbehörden mehrere Anträ-
ge formuliert. Verlangt wird vor
allem, dass eine Einsatzplanung

2 LR-Vorlage Nr. 93/29: Vorlage an den Landrat betreffend Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom 2. Februar 1993
3 Sicherheit von Erdgas-Hochdruckanlagen; Rahmenbericht (Revidierte Ausgabe 1997), Anhang 5, Seite 5-8, Formel (5.11)
4 Risikoanalyse für den Flughafen Basel- Mühlhausen vom März 2001
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zuhanden der kantonalen Ereig-
nisdienste erstellt wird und der
Betreiber der Anlagen zusam-
men mit den kantonalen Ereig-
nisdiensten regelmässig Ein-
satzübungen durchführt. 

Zudem wird bemerkt, dass die
Ursachen «Flugzeugabsturz»
und «Erdbeben» als Einzele-
reignisse aufzunehmen, zu dis-
kutieren und deren Auswirkun-
gen auf die Summenkurve dar-
zustellen sind.

Beratende Kommission

Die Kommission zur Beurteilung von Risikoermittlungen steht dem Sicherheitsinspektorat
seit 1990 als beratendes Expertengremium zur Seite.
Die Kommission setzt sich ab 2005 wie folgt zusammen:

Ralf Ansorge, Vertreter Bereich Arbeitnehmervertretung
Fritz Altorfer, Chem. Eng., Vertreter Bereich Sicherheitstechnik 
Franz Belser, Ing. HTL, Vertreter Bereich Brandschutztechnik 
Brigitta Danuser-Nideröst, Prof. Dr. med., Vertreterin Bereich Medizin 
Gabriela Simone Wyss, Dr. sc. nat., Vertreterin Bereich Biologie 
Maria Jablonowski-Becker, Dr. rer. nat., Vertreterin Bereich Sicherheitstechnik 
Rudolf Klossner, Gefahrgutbeauftragter, Vertreter Bereich Transportwesen 
Urs Jenal, Prof. Dr. Biochem., Vertreter Bereich Bio- und Gentechnologie

Auf Ende 2004 haben die beiden langjährigen Mitglieder Prof. Martin Spiess (Vertreter Be-
reich Bio- und Gentechnologie) und Kurt Kobi (Bereich Arbeitnehmervertretung) demissio-
niert. Wir danken beiden für ihre dreizehn- resp. zwölfjährige Mitarbeit und für die vielen
wertvollen Hinweise. Die beiden Nachfolger Prof. Dr. Urs Jenal und Ralf Ansorge heissen wir
herzlich willkommmen.
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7.1 Vernehmlassungen
und Stellungnahmen

Raumplanung und Störfall-
verordnung (StFV)
Wie bereits im Vorjahr, hat sich
das Sicherheitsinspektorat ver-
tieft mit dem Entwurf des kanto-
nalen Richtplans auseinanderge-
setzt. Gesamtschweizerisch for-
dert die SBB Sicherheitsabstände
entlang von Verkehrsträgern, die
Gefahrgut transportieren. Die
Forderung nach einer Auswei-
sung eines „Vorranggebietes für
Betriebe mit Störfallrisiken“ wur-
de vom Amt für Raumplanung
übernommen. Dieses Vorrangge-
biet (Gebiet Schweizerhalle und
Auhafen) soll für Betriebe mit
Störfallrisiken vorbehalten blei-
ben. Dadurch wird eine erhöhte
Rechtssicherheit für Betriebe er-
wartet und ist für die bestehenden
Firmen von Vorteil. 

Damit das raumplanerische In-
strument optimaler genutzt wer-
den kann, überprüft das Sicher-
heitsinspektorat Änderungen in
der Nutzungs- resp. Quartierpla-
nung. So ist es möglich, Kon-
flikte bereits im Planungssta-
dium zu erkennen. Zu Projekten
aus folgenden Gemeinden hat
sich das Sicherheitsinspektorat
geäussert:
– Gemeinde Anwil
– Gemeinde Arlesheim
– Gemeinde Brislach
– Gemeinde Bubendorf
– Gemeinde Frenkendorf
– Gemeinde Münchenstein
– Gemeinde Rümlingen
– Gemeinde Waldenburg
– Gemeinde Ziefen

Zu vier Umweltverträglich-
keitsberichten (UVB) hat das
Sicherheitsinspektorat Stellung
genommen. Davon war einer be-
züglich Risiko und Sicherheit
nicht relevant. Folgende UVB
wurden vertieft behandelt:
• UVB Biogasanlage Pratteln

(siehe Kapitel 6) 
• Mitgros Schönthal
• Novartis Pharma Schweizer-

halle AG, Schweizerhalle

Von den 2695 publizierten Bau-
gesuchen wurden 64 angefor-
dert und geprüft. Daraufhin
mussten 9 Kurzberichte aktuali-
siert werden. Bei 4 Betrieben
waren zusätzliche Abklärungen
zum Geltungsbereich Störfall-
verordnung nötig. 7 Baugesuche
führten zu einer Aktualisierung
des Einsatzplanes. 

13 Einrichtungsbegehren wur-
den geprüft. In 5 Fällen ist die
Aktualisierung von bestehenden
Kurzberichten angeordnet wor-
den.

Zum Zweckverband Abwasser-
region Laufental-Lüsseltal nahm
das Sicherheitsinspektorat eben-
falls Stellung. 

7.2 Dienstleistungen für
Ereignisdienste

Allen Kantonen, speziell der
Chemiewehr Basel-Landschaft
z.H. der Regio Messgruppe, wur-
den aus Armeebeständen Che-
mienachweisgeräte CNG97 zur
Verfügung gestellt, mit denen
sich sogenannte chemische

Kampfstoffe nachweisen lassen.
Durch den Bund wurde das Ka-
der der Chemiewehr BL an die-
sen Geräten ausgebildet. Im Sep-
tember 2004 erfolgte die Ausbil-
dung der Angehörigen der Regio
Messgruppen an diesen Geräten
durch das Kader. Damit ist der
Kanton Basel-Landschaft in der
Lage, bei einem Verdacht auf ei-
nen C-Terror rasch erste Messun-
gen durchzuführen und bis zum
Einsatz von Mitteln des Bundes
Sofortmassnahmen zu treffen. 

Das Sicherheitsinspektorat hat
auch in diesem Jahr die zukünf-
tigen kantonalen Polizistinnen
und Polizisten im Rahmen des
Lehrgangs der Polizeischule
über die Besonderheit von Che-
mieereignissen informiert.

Auf Anordnung des Eidg. Rohr-
leitungsinspektorates führte der
Gasverbund Mitteland (GVM)
die vom Sicherheitsinspektorat
geforderte Alarm- und Einsatz-
übung bei der Erdgasentspan-
nungsanlage in Arlesheim
durch. Die Übungsleitung zeigte
sich beeindruckt von der ra-
schen Einsatzbereitschaft und
der kompetenten Bewältigung
des angenommenen Störfalls
durch die beteiligten Stellen,
insbesondere durch die kantona-
len Ereignisdienste.

7.3 Mitarbeit in Arbeits-
gruppen

Strasse
Mit dem Projekt UplaNS (Un-
terhaltsplanung Nationalstrasse)
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will das ASTRA die Störfallver-
ordnung umsetzen. Dazu wird
eine Screening Methode entwi-
ckelt, mit der anhand der existie-
renden Kurzberichte ein Stras-
sensegment beurteilt werden
soll. Damit will man, analog zur
Schiene, die Anzahl möglicher
Risikoermittlungen auf ein ab-
solutes Minimum beschränken.
Gleichzeitig soll der Artikel. 3
(allgemeine Sicherheitsmass-
nahmen) der Störfallverordnung
konkretisiert werden. Mit näch-
sten UplaNS-Projekten will man
auch die Aufgaben- und Kompe-
tenzzuteilung Bund/Kanton und
die Rolle des ASTRA beim Voll-
zug der Störfallverordnung fest-
legen.

Das Thema Raumplanung und
Gefahrguttransporte auf Schie-
ne und Strasse wird in den Kan-
tonen und auf Bundesebene
teilweise kontrovers diskutiert.
Die Nutzung entlang von Ei-
senbahnlinien und National-
strassen mit hohem Verkehrs-
aufkommen soll in den kanto-
nalen Richtplänen definiert
werden. Die Idee von Sicher-
heitskorridoren (+/–200 m) ent-
lang solcher Verkehrswege
muss noch zwischen Raumpla-
nung und Störfallverordnung
abgesprochen werden.

Expertenausschuss 
«Technologische Risken» 
der Deutsch-Französisch-
Schweizerischen Oberrhein-
konferenz (D-F-CH ORK)
Dem Expertenausschuss wurden
im Jahr 2004 zwei neue Manda-
te erteilt:

1. Erarbeitung eines Konzepts
und Modells für gemeinsame
Inspektionen im Oberrhein-
gebiet (D-F-CH)

2. Umgang mit Erdbeben in Se-
veso II Betrieben

Im Oberrheingebiet (D-F-CH)
soll ein Konzept und Modell für
gemeinsame, grenzüberschrei-
tende Inspektionen erarbeitet
werden. Die Behörden können
durch optimierte Inspektionen
einen Beitrag leisten, um tech-
nische Risiken zu reduzieren.
Es ist dabei nicht das Ziel, be-
stimmte Anlagen unter den
Ländern zu vergleichen. Es
geht um den Ablauf, Umfang,
Detaillierungsgrad, Systematik,
Zeit und Teilnehmer von In-
spektionen und Audits. Im Jahr
2004 wurde das Konzept an-
lässlich von zwei gemeinsamen
Inspektionen in Deutschland
und Frankreich auf seine Taug-
lichkeit geprüft. Die dritte In-
spektion in der Schweiz wird
2005 stattfinden. 

Der Expertenausschuss erhielt
das Mandat, eine vergleichende,
grenzüberschreitende Darstel-

Expertenausschuss
«Technologische
Risiken»

Der Expertenausschuss
gehört zu der Arbeitsgrup-
pe Umwelt der «Deutsch-
französisch-schweizeri-
schen Oberrheinkonfe-
renz» (1 bis 4 Sitzungen
pro Jahr).

lung der Vorkehrungen zur Erd-
bebenvorsorge bei Seveso-II-
Betrieben und analogen Anla-
gen in der Schweiz zu erstellen.
Die Mitglieder im Expertenaus-
schuss sind keine Fachleute im
Bereich Erdbeben. Es wurde
vereinbart, dass Erdbeben-Ex-
perten aus jedem der drei Län-
der die gesetzlichen Grundla-
gen, Verordnungen und ange-
wendeten Normen dem Exper-
tenausschuss vorstellen werden.
Ein erstes Referat «Erdbeben
und Erdbebengefährdung in Ba-
den-Württemberg» durch Dr.
Wolfgang Brüstle vom Landes-
amt für Geologie, Rohstoffe
und Bergbau Baden-Württem-
berg (LGRB), Freiburg in Breis-
gau, fand bereits statt. Eine
Deutsche Norm DIN 4149
«Bauten in deutschen Erdbe-
bengebieten» liegt vorerst als
Entwurf vor. Es wurde erkannt,
dass diese nicht für folgende
bauliche Anlagen gilt, von de-
nen für die öffentliche Sicher-
heit ein erhöhtes Risiko aus-
geht: z.B. kerntechnische Anla-
gen, Behälter für giftige oder
brennbare Flüssigkeiten oder
ähnliche Anlagen. Das Be-
wusstsein über Erdbebenrisiken
und deren Berücksichtigung bei
der Kontrolle von industriellen
Anlagen ist in den drei Ländern
unterschiedlich ausgeprägt. Es
reicht von «bisher nicht berück-
sichtigt» bis zu konkreten Vor-
schriften in den Bau- und Pla-
nungsgesetzen. 

Der Expertenausschuss Techno-
logische Risiken wird diesen
Auftrag weiter bearbeiten. 
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Bewusstsein und Bewegung 
Nach Ansicht des Landrates ist
seit November 1986 ein Sicher-
heitsinspektorat notwendig. Sei-
ne Antwort auf den Brand der
Lagerhalle in Schweizerhalle
war kurz: «Schaffung eines Si-
cherheitsinspektorats als Dienst-
stellen innerhalb der Bau- und
Umweltschutzdirektion». Der
Landrat hat das Sicherheitsin-
spektorat dazu verpflichtet, die
Gefahren zu erfassen, zu analy-
sieren, allenfalls zu vermindern
und untragbare Risiken zu ver-
hindern. In den ersten 15 Jahren
seit dem Bestehen des Sicher-
heitsinspektorats reifte das Be-
wusstein, dass die ganze Stör-
fallprävention niemals eine ab-
geschlossene Arbeit sein wird,

sondern immer weitergeht. So-
lange im Kanton Basel-Land-
schaft Industrie und Gewerbe
mit chemischen Stoffen und Er-
zeugnissen arbeiten, bestehen
Gefahren und teilweise ein er-
höhtes Risiko. Bisher gültige
Werte geraten in Bewegung,
Neues nimmt Gestalt an. Zu-
sammen mit der ständigen Ent-
wicklung von neuen Technolo-
gien und deren industriellen
Nutzung bewegen sich auch die
Fragen nach der gesellschaft-
lichen und politischen Akzep-
tanz. Unter Berücksichtigung
des obengenannten Leitsatzes
ist die Abwägung von Nutzen
und Risiken ein Prozess der
ständigen Bewegung. Die Ver-
hältnismässigkeit als zentraler

Punkt einer Beurteilung und bei
der Forderung von allfälligen Si-
cherheitsmassnahmen muss sich
im Bewusstsein aller Beteiligten
weiter entwickeln. Das Sicher-
heitsinspektorat wird sich in den
kommenden Jahren deshalb
nicht nur darauf konzentrieren,
vorhandene Arbeitsabläufe zu
vereinfachen und zu verbessern.
Es wird auch bestehende Richt-
linien und Normen mit gesun-
dem Menschenverstand auf
Zweckmässigkeit hinterfragen.
Absolute Sicherheit werden wir
auch in Zukunft nicht verlangen,
denn trotz seriöser Erfassung
der Gefahren und Risiken und
der Kontrolle der Eigenverant-
wortung der Betriebe bleibt im-
mer ein Restrisiko bestehen!

Das Sicherheitsinspektorat will gemäss seinem Leitsatz «Keine Lebensgefährdung
und kein bleibender Schaden für Mensch und Umwelt» weiterhin das Bewusstsein für
technische Risiken stärken.
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Anhang 1

Abkürzungsverzeichnis / Begriffserläuterung

*Die Definitionen sind mit den Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom Landrat am 
02.02.1993 zustimmend zur Kenntnis genommen worden.

BAG Bundesamt für Gesundheit 
Betrieb Ein Betrieb umfasst Anlagen, die in einem engen räumlichen und betrieblichen 

Zusammenhang zueinander stehen (Betriebsareal). 
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen 

(Einschliessungsverordnung, ESV)
Einwirkungen Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Wärmestrahlen sowie Verunreinigungen, 

die durch den Bau oder Betrieb von Anlagen oder den Umgang mit Stoffen oder Abfällen 
erzeugt werden. Unter die Störfallverordnung fallen nur Ereignisse, die Einwirkungen 
ausserhalb des Betriebsareals erzeugen; Ereignisse innerhalb des Betriebsareals fallen 
in der Regel in den Zuständigkeitsbereich anderer Regelungen (Arbeitsgesetz etc.).  

FrSV Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, 
FrSV)

Gefahren-
potential

Die Gesamtheit der Einwirkungen, die infolge der Mengen und Eigenschaften der Stoffe, 
Erzeugnisse oder Sonderabfälle entstehen können, falls keine Sicherheitseinrichtungen 
wirken. 

gelegentlich - 1 x pro 10 Jahr* 
GGBV Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
häufig > 1 x pro 10 Jahr* 
katastrophaler 
Störfall 

Als katastrophaler Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei vielen 
Personen und Tieren und/oder zeitlich begrenzten Schäden mit regionaler Ausdehnung 
oder irreversiblen Schäden mit grosser Ausdehnung für die Umwelt.* 

pathogen krankheitserregend 
Risiko Wird bestimmt durch das Ausmass der möglichen Schädigungen der Bevölkerung und 

der Umwelt infolge von Störfällen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten. * 
Risiko-
ermittlungen 

Die vom Inhaber aufgrund einer Verfügung bereitzustellenden Grundlagen für die 
Beurteilung des vom Betrieb ausgehenden Risikos durch die Behörde. 

Risikokataster Eine Übersicht über die auf einem Gebiet vorhandenen Gefahrenpotentiale und Risiken. 
schwerer 
Störfall 

Als schwerer Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei einzelnen 
Personen und Tieren und/oder irreversiblen Schäden mit kleiner Ausdehnung oder 
zeitlich begrenzten Schäden mit grosser Ausdehnung für die Umwelt.* 

sehr selten 1 x pro 1000 Jahr * 
selten 1 x pro 100 Jahr * 
Steiger-
anlagen

Umschlagstelle von flüssigem Gefahrgut von Tankschiffen in die stationären 
Tankanlagen

StFV Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, Störfallverordnung.  
Störfall Als Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen 

Schäden bei vielen Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich begrenzten und 
reversiblen Schäden im Umkreis von einigen Kilometern für die Umwelt. 

Störfallver-
ordnung 

Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, (StFV). 

Transport-
risikoanalyse 
(TRA) 

Die TRA wurde im Auftrag des Landrates erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Teilnehmern des Sicherheitsinspektorates, des Tiefbauamtes, des Kantonalen Labors, 
der Polizei und des Amtes für Umweltschutz und Energie, begleitete die Studie. Die TRA 
zeigt auf, bei welchen Strassenabschnitten wieviel Gefahrengut transportiert wird, und 
wo das Risiko infolge eines Gefahrenguttransportes hoch ist.  

Untersuchung
seinheit

Grössere Betriebe haben ihre Firmenareale in Untersuchungseinheiten eingeteilt, über 
die ein Kurzbericht erstellt wurde. 

UVEK Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Zwischenfall Als Zwischenfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und 

reversiblen Schäden bei einzelnen Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich 
begrenzten und reversiblen Schäden mit lokaler Ausdehnung für die Umwelt. 
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Anhang 5

Zuständige Stellen und Stand Vollzug Verkehrswege

Verkehrswege 
gemäss StFV 

Ersteller der 
Kurzberichte, 
Risiko- 
ermittlungen 

Kontroll-
behörde 

Stand Beurteilung Ende 2004 

Schiene:  
SBB-Netz

SBB Bundesamt 
für Verkehr

In einer gemeinsamen Erklärung des UVEK, der SGCI 
und der SBB AG ist ein verbindlicher 
Massnahmenplan erstellt worden. Detail-Einsatzpläne 
werden 2004 und 2005 erstellt.(Kapitel 4.1.2) 

Schiene: 
Anschlussgleise

Benutzer 
Anschlussgleis

SIT 3 Kurzberichte beurteilt, 6 hängig 

Schiene: 
Rangierbahnhof 
Muttenz 

SBB Bundesamt 
für Verkehr 

Das BAV hat der SBB eine Risikoermittlung über den 
Rangierbahnhof Muttenz verfügt.  

Strasse: 
Nationalstrassen

Tiefbauamt BL SIT hängig  
Das Amt für Strassen erstellt im Rahmen des 
Projektes "Uplans" Rahmenbedingungen und 
Weisungen über Sicherheitsmassnahmen an 
Nationalstrassen. Die Richtlinien "Sicherheitsmass-
nahmen gemäss Störfallverordnung bei 
Nationalstrassen" sind noch nicht in Kraft.  
Der Kurzbericht über die A2 Strecke Basel-Augst 
wurde beurteilt. Allgemeine Sicherheitsmassnahmen 
sollen in das Projekt einfliessen und eine 
Risikoermittlung im 2005 erstellt werden. 

Strasse:  
übrige Durchgangs-
strassen

Tiefbauamt BL SIT Transportrisikoanalyse beurteilt (keine Kurzberichte 
erstellt)  
Der Landrat hat den Massnahmenbericht im 2003 zur 
Kenntnis genommen. Massnahmen sind bei  der 
Polizei BL, dem Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz und dem Amt für Umweltschutz 
und Energie eingeleitet.

Wasser:  
Rhein

Tiefbauämter 
BL/BS

SIT 
KCB

Die Beurteilung der Risikoermittlung Rhein ist 
abgeschlossen. Massnahmen sind eingeleitet und 
teilweise bereits umgesetzt. Der Einsatz von 
Doppelhüllenschiffen, auch für Mineralölprodukte, wird 
über die Vertreter der Schweiz in der 
Zentralkommission Rhein, eingebracht.  

SIT = Sicherheitsinspektorat 
KCB = Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit, Kanton Basel-Stadt 
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Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr

Datum Ort Firma/Areal Ereignis/Produkt Auswirkungen / 

Maßnahmen 

Bewertung 

Risiko 

14.01.04 Liestal Genzyme 
Pharma-
ceuticals

Abluft-Absorptionsfilter 
wurde durch den Durch-
fluss von Lösungsmittel-
haltiger Abluft ungewöhn-
lich heiss

Absorptionsfilter wurde 
ins Freie gebracht und 
mit Wasser gekühlt, 
später geflutet 

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

15.01.04 München
stein

Universal 
Express

Das Auslaufen eines  
200 Literfasses mit 
ätzender Flüssigkeit 
(ELNIC101RP-2) führte im
1.UG zu einer Ammoniak-
entwicklung (<500 ppm)

Havariertes Fass in 
Überfass sichergestellt. 
Alle kontaminierten 
Gebinde umgepackt und
der Entsorgung 
zugeführt. Produkt am 
Boden mit 100kg Binde-
mittel aufgenommen.

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

23.02.04 Pratteln Ciba SC Verpuffung und Brand von
ca. 400 kg eines Foto-
initiators beim Beladen 
einer Mahlanlage

Sichtbare dicke 
schwarze Rauchwolke im
Betriebsareal. Der Brand
wurde durch die werks-
interne Feuerwehr rasch 
gelöscht. Bei Messungen
in der Umgebung werden
keine Schadstoffe nach-
gewiesen.

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

24.02.04 Muttenz Rangierbahnhof, 
Rep. Werkstatt 

Bahnkesselwagen mit 
„ALVAMIX“ (basischer, 
organischer, flüssiger 
Stoff) steht auf der 
Auffanggrube und tropft 
aus dem Seitenstutzen

Deckel des Seitenstutzen
nachgezogen

Transportunfall;
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

02.03.04 Pratteln Frenkendörfer-
strasse, Einfahrt 
Rheinstrasse 

Aus einem fahrenden LKW
fiel ein 1000 Liter Metall-
container mit Ethanol auf 
die Strasse. Aus dem 
defekten Deckel treten 
einige Liter aus. Die 
Ladung war ungenügend 
gesichert.

Brandschutz erstellt (FW
Pratteln). 
Flügelschrauben 
nachgezogen. Deckel mit
Spannset gesichert und 
durch die Chemiewehr 
zum Empfänger spediert

Transportunfall;
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

22.03.04 Pratteln Haldemann & 
Co. 

Aus einem Sattelschlepper
tritt Flüssigkeit aus. 
Produkt: BECKER BE-Flux
S 73 (70% Trimethylborat/
30% Methanol)

Anhänger geöffnet. Drei 
ungesicherte 30 Liter 
Metallfässer liegen auf 
der Ladebrücke und sind
am Deckel undicht. 
Fässer in Überfässer 
sichergestellt. 
Ladebrücke gereinigt. 
Zwei Personen müssen 
ambulant behandelt 
werden

Transportunfall;
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 
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13.05.04 Muttenz Clariant 
(Schweiz) AG 

Rohrbruch in einem von 
zwei Müllverbrennungs-
öfen. Störung in der 
Rauchgasreinigung. 
Austritt von ungereinigtem
Rauchgas

Weit sichtbare schwarze 
Rauchwolke (Russ).  
Bei Messungen in der 
Umgebung werden keine
Schadstoffe nach-
gewiesen.

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  

gelegentlich, 
Risiko mittel 

18.05.04 Liestal Wasserturmplatz PW beschädigt einen  
10 L-Kanister mit Salz-
säure 32%. Ca. 1 Liter tritt
auf die Strasse aus.

Umfüllen des 
beschädigten Kanisters. 
Platz mit Wasser gespült

Transport-
unfall; 
fällt nicht in 
den Geltungs-
bereich  
der StFV

20.06.04 Ziefen Büntenacker- 

weg 15
Parkplatz vor 
EFH

Kinder zerbrechen beim 
Spielen auf der Strasse 
eine Glasflasche, welche 
mit ca. 2dl Quecksilber 
gefüllt ist

Abgesperrt durch FW 
Ziefen. Kontaminierte 
Fläche mit Zinkpulver 
abgestreut und wieder 
aufgenommen.

(Transport-
unfall); 
fällt nicht in 
den Geltungs-
bereich  
der StFV

22.07.04 Muttenz Gartenbad St. 
Jakob Muttenz 

Automatischer Gasmelde-
alarm aus dem Chlor-
gaslager. Leckage im 
Chlorgasraum der Bade-
wasseraufbereitung. 
Automatische Auslösung 
der Sprühflutanlage 

geringer Austritt von 
Chlorgas, lokale 
Geruchsbelästigung in 
der Umgebung. 
Evakuation der 
Badegäste, Lüftung des 
Einkaufszentrums 
vorsorglich abgestellt. 
Absperren der 
Umgebung (50 m), 
Unterbruch der Tramlinie
14 und des Verkehrs auf
St. Jakob-Strasse bis zur
Sicherung der Druck-
gasflaschen (ca. 2 Std.) 

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

06.08.04 Muttenz Rangierbahnhof, 
Rep. Werkstatt 

Aus einem Bahncontainer,
beladen mit Acetessig-
säureethylester in 
Fässern, tropft Produkt.

Container ausgeladen. 
Zwei aufgeschlitzte 
Fässer (durch hervor-
stehende Schraube) 
wurden sichergestellt. 
Container gereinigt.

Transportunfall;
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

02.09.04 Pratteln SF-Chem Betriebsstörung in der 
Anlage zur Herstellung von
Schwefelsäure. Starke 
Geruchsbelästigung durch
austretendes Schwefel-
dioxid (ca. 130 kg)

Starke Geruchs-
belästigung durch aus-
tretendes Schwefeldioxid
aus der Produktions-
anlage. Zwei Angehörige
der Polizei BL, die sich 
infolge eines Unfalls auf 
der AutobahnA2  im 
Bereich der Schwefel-
dioxidwolke befanden, 
wurden zur med. 
Untersuchung in den 
Spital eingeliefert.   

stationäre 

Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

07.09.04 Muttenz Clariant AG Ausgefallene Rauchgas-
reinigungsanlage der Müll-
und Abluftverbrennung 
(siehe auch Ereignis vom 
13.05.04 

längerer Austritt einer 
intensiven schwarzen 
Rauchfahne aus dem 
Hochkamin der Müll- und
Abluftverbrennung 

stationäre 

Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

31

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Anhang 6

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr
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Zusammenfassung Risikoermittlung Steigeranlagen

09.09.04 Muttenz BLT-Lager Durch Stapler leck-
geschlagenes 200 Literfass 
mit Tributylzinnchlorid läuft 
teilweise aus 

Havariertes Fass in 
Überfass sichergestellt. 
Produkt mit Bindemittel 
aufgenommen. Boden 
gewaschen. 

Transportunfall; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

24.09.04 Therwil Bahnhof- 
strasse 31 
Privatwohnung 

Nach starker Rauch-
entwicklung in einer Wohnung 
entstand ein undefinierbarer 
„Chemiegeruch“ 

Abklärung vor Ort. 
Absuchen der Wohnung. 
Keine Chemikalien 
vorhanden

(stationäre 
Anlage); fällt 
nicht in den 
Geltungsbereic
h der StFV 

09.10.04 Pratteln SF-Chem Anlagenausfall aufgrund 
von Stromschwankungen 
im Netz. Funktions-
störungen bei der Wieder-
inbetriebnahme.  
Austritt von Schwefeldioxid 
durch das Abluftkamin. 

Starke Geruchs-
belästigung durch 
austretendes Schwefel-
dioxid aus der Produk-
tionsanlage im Gebiet 
der Autobahn A2 und der 
in der nähern Umgebung 
(Rangierbahnhof Mut- 
tenz / Pratteln).  

stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

20.11.04 Muttenz Auhafen Beim Beladen eines 
Motorschiffes gelangt 
Schweröl in den Rhein 

Errichtung von Oel-
sperren durch Oelwehr 
Birsfelden. Einsatz ELW 
und Materialtransporte 
durch Chemiewehr. 
Dekontamination des 
eingesetzten Materials. 

Transportunfall; 
Zwischenfall,  
gelegentlich, 
Risiko mittel 

03.12.04 Pratteln Ciba SC Retourware aus dem 
Ostblock enthält neben der 
erwarteten Chemikalie 
mehrere Plastikbeutel mit 
einer weissen pulverförmigen 
Substanz 

Identifikation der Sub-
stanz. Nicht radioaktiv, 
keine Drogen, keine 
Organismen. Resultat 
nach vier Stunden: 
Stärkenachweis positiv 
(siehe auch Kapitel 5). 

stationäre 
Anlage, 
Zwischenfall; 
gelegentlich; 
Risiko mittel  

06.12.04 Liestal Knoll AG Explosion und Brand in einem 
Schaufeltrockner 

Insgesamt fünf Personen 
verletzt, eine davon schwer. 
Sichtbare Rauchwolke. 
Keine Schädigungen 
ausserhalb des Betriebs-
areals 

Stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall; 
gelegentlich; 
Risiko mittel 

13.12.04 München-
stein 

Migros 
Genossenschaft 
Basel 

Ca. 20 Liter Kühlmittel 
(Öl/R22) aus Kühlanlage 
ausgetreten

Räume durch BF Basel / 
FW Münchenstein 
gelüftet. 
Messungen verliefen 
negativ. Freigabe 
Gebäude

Stationäre 
Anlage; 
Zwischenfall; 
gelegentlich; 
Risiko mittel 


